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Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 30. August 2023, 10:00 Uhr 
 
 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 203 Absatz 2 Satz 2, 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG 

 
Unter dem Tagesordnungspunkt 8 wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, das 
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. August 2028 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen 
Betrag von EUR 67.914.196,00 durch Ausgabe von bis zu 67.914.196 neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2023/I“). Das 
Genehmigte Kapital 2018/I wird zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 30. August 2023 
durch Ablauf der Ermächtigungsfrist bereits ausgelaufen sein und der Gesellschaft nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Das Genehmigte Kapital 2018/I soll daher durch das Genehmigte 
Kapital 2023/I ersetzt werden. Dem Vorstand soll auf diese Weise weiterhin ein genehmigtes 
Kapital in Höhe des gesetzlich zulässigen Höchstvolumens von 50 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. 
 
Mit der erbetenen Ermächtigung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals wird dem 
Vorstand ein flexibles Instrument zur Gestaltung der Unternehmensfinanzierung eingeräumt. 
Das vorgeschlagene genehmigte Kapital soll es dem Vorstand ermöglichen, auch weiterhin 
kurzfristig das für die weitere Entwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital an den 
Kapitalmärkten durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen aufzunehmen und 
dadurch etwaige günstige Marktgegebenheiten zur Deckung eines künftigen 
Finanzierungsbedarfes ohne Verzögerungen zu nutzen. Daneben soll der Vorstand die 
Möglichkeit haben, sich am Markt bietende Akquisitionschancen für eine Sachkapitalerhöhung 
zu ergreifen.  
 
Die erbetene Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen. Der Vorstand erstattet hiermit seinen schriftlichen Bericht über die Gründe für 
den Ausschluss des Bezugsrechts. 
 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, für etwaige Spitzenbeträge das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge eröffnet die Möglichkeit, bei einer Kapitalerhöhung einfache und praktikable 
Bezugsverhältnisse festzusetzen. Spitzenbeträge entstehen, wenn infolge des 
Bezugsverhältnisses oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien 
gleichmäßig auf die Aktionäre entsprechend ihrer Beteiligung an dem bisherigen Grundkapital 
verteilt werden können. Die Spitzenbeträge sind im Verhältnis zur gesamten Kapitalerhöhung 
von untergeordneter Bedeutung. Die Beeinträchtigung der Aktionäre durch den Ausschluss 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist daher im Verhältnis zu den Verfahrensvorteilen zu 
vernachlässigen. Ein möglicher Verwässerungseffekt aufgrund eines Ausgleichs von 
Spitzenbeträgen ist kaum spürbar. 
 
Weiterhin soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, Immobilien, Immobilienportfolios, 
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige 
Wirtschaftsgüter (einschließlich Forderungen) von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu 
erwerben. Durch diese Möglichkeit der Aktienausgabe wird der Handlungsspielraum des 
Vorstandes im Wettbewerb deutlich erhöht, da insbesondere bei dem Erwerb von 



 2 

Unternehmen und Beteiligungen die zu erbringende Gegenleistung mitunter in Form von 
Aktien des Erwerbers erbracht wird. Gerade bei größeren Unternehmenseinheiten wäre die 
Gesellschaft vielfach nicht in der Lage, die Gegenleistung in Geld zu erbringen, ohne die 
Liquidität der Gesellschaft zu stark in Anspruch zu nehmen. Um solche im Interesse der 
Wachstumsstrategie der Gesellschaft liegenden Transaktionen auch zukünftig zu 
ermöglichen, ist die Nutzung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss erforderlich. Sollen neue Aktien als Gegenleistung im Rahmen eines 
Erwerbs von Immobilien, Immobilienportfolios, Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern (einschließlich 
Forderungen) ausgegeben werden, kann die Aktienausgabe aus einer Kapitalerhöhung nur 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre erfolgen. Da solche Erwerbe 
zumeist kurzfristig erfolgen, können sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich 
stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen werden; auch für die 
Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung fehlt in diesen Fällen wegen der 
gesetzlichen Fristen regelmäßig die Zeit. Der Vorstand soll deshalb in diesen Fällen zum 
Bezugsrechtsausschluss ermächtigt werden, um schnell und ohne großen Aufwand neue 
Aktien zu diesem Zweck schaffen zu können. Bei der erbetenen Ermächtigung handelt es sich 
um eine reine Vorsorgemaßnahme. Konkrete Vorhaben für die Ausnutzung dieser 
Ermächtigung bestehen derzeit nicht. 
 
Schließlich soll gemäß §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG der 
Bezugsrechtsausschluss auch zulässig sein, wenn der Anteil des Grundkapitals, der auf die 
neuen Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, sowohl im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt zehn vom 
Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch soll der Vorstand in die Lage versetzt 
werden, kurzfristig günstige Börsensituationen zu nutzen und auf diese Weise eine 
größtmögliche Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft zu erreichen. Ein Ausschluss des 
Bezugsrechts führt auf Grund der deutlich schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit 
Bezugsrecht. Zusätzlich können mit einer derartigen Platzierung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts auch neue Investorengruppen gewonnen werden. Durch die Begrenzung auf 
zehn vom Hundert des Grundkapitals wird der für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 
Aktionäre eintretende Verwässerungseffekt möglichst gering gehalten. Auf Grund des 
begrenzten Umfanges der Kapitalerhöhung haben die betroffenen Aktionäre zudem die 
Möglichkeit, durch einen Zukauf über die Börse und somit unter marktgerechten Konditionen 
ihre Beteiligungsquote zu halten. Die Vermögensinteressen der Aktionäre werden dadurch 
gewahrt, dass die Aktien auf Grund dieser Ermächtigung nur zu einem Preis ausgegeben 
werden dürfen, der den Börsenpreis der bereits notierten Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird außerdem in jedem Fall den 
Gegenwert für die Aktien ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
festlegen. Auf diese Zehn-vom-Hundert-Grenze ist anzurechnen (i) derjenige anteilige Betrag 
des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 
unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden, sowie (ii) derjenige 
anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von 
Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, 
welche während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß §§ 221 Absatz 4 Satz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG begeben werden, 
auszugeben sind. Mit dieser Anrechnungsregelung wird sichergestellt, dass der 
gesetzgeberischen Wertung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG auch dann Rechnung getragen 
wird, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die einer Barkapitalerhöhung durch Ausnutzung 
genehmigten Kapitals wirtschaftlich entsprechen. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung Gebrauch 
machen wird und dies nur dann tun, wenn es nach seiner Einschätzung im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. Im Falle 
einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts wird der Vorstand der 
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nächsten Hauptversammlung über die maßgeblichen Gründe für den Bezugsrechtsausschluss 
berichten. 
 
 
Frankfurt am Main, im Juli 2023 
 
Gateway Real Estate AG 
Der Vorstand 


